
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Ferdinand Mang AfD  
vom 08.07.2025

Förderung kommunalpolitischer Vereine

Kommunalpolitische Vereine leisten einen Beitrag zur politischen Bildung, zur Nach-
wuchsförderung und zur demokratischen Teilhabe auf lokaler Ebene. Um ihre ehren-
amtliche und bildungspolitische Arbeit langfristig fortzuführen und weiterzuentwickeln, 
sind sie oftmals auf finanzielle und strukturelle Unterstützung angewiesen.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.		 Förderinstrumente und Zuständigkeiten  �   4

1.1	 Welche spezifischen Förderprogramme stehen kommunalpolitischen 
Vereinen derzeit im Freistaat Bayern zur Verfügung und worauf zielen 
diese ab?  �   4

1.2	 Welche formalen und inhaltlichen Kriterien müssen kommunalpolitische 
Vereine erfüllen, um Zugang zu diesen Förderungen zu erhalten?  �   4

1.3	 Welche Behörden, Staatsministerien oder sonstigen Stellen sind für 
Beratung, Prüfung und Bewilligung der Förderanträge zuständig?  �   4

2.		 Politische Bildungsarbeit und Nachwuchsförderung  �   4

2.1	 In welchem Umfang fördert die Staatsregierung politische Bildungs-
projekte, die von kommunalpolitischen Vereinen durchgeführt wer-
den?  �   4

2.2	 Welche Unterstützung erhalten kommunalpolitische Vereine bei der 
Durchführung von Maßnahmen zur Nachwuchs- oder Jugendförderung 
im kommunalpolitischen Bereich?  �   4

2.3	 Welche finanziellen Mittel wurden in den letzten fünf Jahren für solche 
Bildungs- und Nachwuchsprojekte bereitgestellt?  �   4

3.		 Art und Umfang der Förderung  �   4

3.1	 Welche Förderungen stehen zur Verfügung, die über projektbezogene 
Zuwendungen hinausgehen und auch laufende Vereinsarbeit unter-
stützen?  �   4
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3.2	 Unter welchen Bedingungen können kommunalpolitische Vereine in-
stitutionelle Förderungen erhalten, etwa für Miete, Personal oder 
Grundausstattung?  �   4

3.3	 In welcher Weise wird zwischen einmaliger Projektförderung und dauer-
hafter Förderung unterschieden und wie wird dies begründet?  �   4

4.		 Zugang zu Bundes- und EU-Förderprogrammen  �   4

4.1	 Welche Förderprogramme des Bundes und der EU eignen sich aus Sicht 
der Staatsregierung für kommunalpolitische Vereine in Bayern?  �   5

4.2	 Welche Unterstützungsangebote bestehen seitens des Freistaates, 
um kommunalpolitische Vereine beim Zugang zu Bundes- oder EU-
Fördermitteln zu begleiten?  �   5

4.3	 Welche Erfahrungen liegen der Staatsregierung hinsichtlich der Inan-
spruchnahme solcher Förderprogramme durch kommunalpolitische 
Vereine vor?  �   5

5.		 Informations- und Beratungsangebote  �   5

5.1	 Welche Informationsquellen oder Plattformen stellt der Freistaat zur 
Verfügung, um kommunalpolitische Vereine über passende Förder-
möglichkeiten zu informieren?  �   5

5.2	 Wie wird gewährleistet, dass kommunalpolitische Vereine nieder-
schwellig Zugang zu Förderinformationen und Antragsberatung er-
halten?  �   5

5.3	 Welche Rolle spielen kommunale Spitzenverbände, Landeszentralen 
oder Bildungseinrichtungen bei der Informationsvermittlung zu Förde-
rungen?  �   5

6.		 Monitoring und Evaluation  �   5

6.1	 Welche Verfahren nutzt die Staatsregierung, um die Wirkung be-
stehender Fördermaßnahmen für kommunalpolitische Vereine zu 
überprüfen?  �   5

6.2	 Welche Erkenntnisse wurden aus bisherigen Evaluationen oder Rück-
meldungen von geförderten Vereinen gewonnen?  �   5

6.3	 Wie fließen diese Erkenntnisse in die Weiterentwicklung von Förder-
programmen ein?  �   5

7.		  Zukünftige Entwicklungen  �   5

7.1	 Welche Überlegungen gibt es derzeit innerhalb der Staatsregierung 
zur Weiterentwicklung oder Ausweitung der Fördermöglichkeiten für 
kommunalpolitische Vereine?  �   5

7.2	 Welche neuen Förderinstrumente oder Unterstützungsformen befinden 
sich in Planung und worauf sollen diese konkret ausgerichtet sein?  �   6
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7.3	 Auf welche Weise werden kommunalpolitische Vereine oder ihre 
Interessenvertretungen in die Entwicklung neuer Fördermaßnahmen 
eingebunden?  �   6

Hinweise des Landtagsamts  �   7
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration  
vom 29.08.2025

1.		 Förderinstrumente und Zuständigkeiten

1.1	 Welche spezifischen Förderprogramme stehen kommunalpolitischen 
Vereinen derzeit im Freistaat Bayern zur Verfügung und worauf zielen 
diese ab?

1.2	 Welche formalen und inhaltlichen Kriterien müssen kommunal-
politische Vereine erfüllen, um Zugang zu diesen Förderungen zu 
erhalten?

1.3	 Welche Behörden, Staatsministerien oder sonstigen Stellen sind für 
Beratung, Prüfung und Bewilligung der Förderanträge zuständig?

2.		 Politische Bildungsarbeit und Nachwuchsförderung

2.1	 In welchem Umfang fördert die Staatsregierung politische Bildungs-
projekte, die von kommunalpolitischen Vereinen durchgeführt wer-
den?

2.2	 Welche Unterstützung erhalten kommunalpolitische Vereine bei der 
Durchführung von Maßnahmen zur Nachwuchs- oder Jugendförderung 
im kommunalpolitischen Bereich?

2.3	 Welche finanziellen Mittel wurden in den letzten fünf Jahren für sol-
che Bildungs- und Nachwuchsprojekte bereitgestellt?

3.		 Art und Umfang der Förderung

3.1	 Welche Förderungen stehen zur Verfügung, die über projektbezogene 
Zuwendungen hinausgehen und auch laufende Vereinsarbeit unter-
stützen?

3.2	 Unter welchen Bedingungen können kommunalpolitische Vereine 
institutionelle Förderungen erhalten, etwa für Miete, Personal oder 
Grundausstattung?

3.3	 In welcher Weise wird zwischen einmaliger Projektförderung und 
dauerhafter Förderung unterschieden und wie wird dies begründet?

4.		 Zugang zu Bundes- und EU-Förderprogrammen
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4.1	 Welche Förderprogramme des Bundes und der EU eignen sich aus 
Sicht der Staatsregierung für kommunalpolitische Vereine in Bayern?

4.2	 Welche Unterstützungsangebote bestehen seitens des Freistaates, 
um kommunalpolitische Vereine beim Zugang zu Bundes- oder EU-
Fördermitteln zu begleiten?

4.3	 Welche Erfahrungen liegen der Staatsregierung hinsichtlich der Inan-
spruchnahme solcher Förderprogramme durch kommunalpolitische 
Vereine vor?

5.		 Informations- und Beratungsangebote

5.1	 Welche Informationsquellen oder Plattformen stellt der Freistaat zur 
Verfügung, um kommunalpolitische Vereine über passende Förder-
möglichkeiten zu informieren?

5.2	 Wie wird gewährleistet, dass kommunalpolitische Vereine nieder-
schwellig Zugang zu Förderinformationen und Antragsberatung er-
halten?

5.3	 Welche Rolle spielen kommunale Spitzenverbände, Landeszentralen 
oder Bildungseinrichtungen bei der Informationsvermittlung zu För-
derungen?

6.		 Monitoring und Evaluation

6.1	 Welche Verfahren nutzt die Staatsregierung, um die Wirkung be-
stehender Fördermaßnahmen für kommunalpolitische Vereine zu 
überprüfen?

6.2	 Welche Erkenntnisse wurden aus bisherigen Evaluationen oder Rück-
meldungen von geförderten Vereinen gewonnen?

6.3	 Wie fließen diese Erkenntnisse in die Weiterentwicklung von Förder-
programmen ein?

7.		  Zukünftige Entwicklungen

7.1	 Welche Überlegungen gibt es derzeit innerhalb der Staatsregierung 
zur Weiterentwicklung oder Ausweitung der Fördermöglichkeiten für 
kommunalpolitische Vereine?
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7.2	 Welche neuen Förderinstrumente oder Unterstützungsformen be-
finden sich in Planung und worauf sollen diese konkret ausgerichtet 
sein?

7.3	 Auf welche Weise werden kommunalpolitische Vereine oder ihre 
Interessenvertretungen in die Entwicklung neuer Fördermaßnahmen 
eingebunden?

Die Fragen 1.1 bis 7.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Der Begriff der „kommunalpolitischen Vereine“ ist nicht klar abgrenzbar. Spezifische 
Förderprogramme für „kommunalpolitische Vereine“ stehen nicht zur Verfügung. Die 
Staatsregierung beabsichtigt auch nicht, solche einzuführen.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der​ Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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